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Dienstzeit und ihrer Leistungen während des aktiven Wehr
dienstes in ihrer beruflichen Entwicklung besonders zu för
dern und bei vorhandenen Voraussetzungen bevorzugt für ein 
Studium zu gewinnen, vorzubereiten und zu delegieren.

(2) Die Leiter der Betriebe sind dafür verantwortlich, daß 
mit Bürgern, die aktiven Wehrdienst auf Zeit geleistet haben, 
ihre gesellschaftliche und berufliche Entwicklung beraten wird 
und dazu entsprechende Maßnahmen zur Realisierung der 
Festlegungen im Abs. 1 und der §§ 2 Absätze 2 bis 4, 8 Abs. 1 
und 10 Abs. 5, insbesondere durch Qualifizierungs- bzw. För
derungsverträge, festgelegt werdei).

§ 8
Einarbeitungszeit, Lohn- und Urlaubsansprüche

(1) Werden leistungsabhängige Lohnformen auf der Grund
lage von Arbeitsnormen oder anderen Kennzahlen der Ar
beitsleistung angewandt, ist Bürgern, die aktiven Wehrdienst 
auf Zeit geleistet haben, Durchschnittslohn bis zu 6 Monaten 
zu zahlen, sofern sie in dieser Zeit die Arbeitsnormen oder 
anderen Kennzahlen der Arbeitsleistung nicht erfüllen. Als 
Durchschnittslohn gilt für sie der Durchschnittslohn von Werk
tätigen des Betriebes, die eine ihrer Arbeitsaufgabe vergleich
bare Tätigkeit ausführen.

(2) Für Bürger, die 1978 aktiven Wehrdienst auf Zeit gelei
stet haben und 1979 oder später aus diesem entlassen wurden, 
ist bei Aufnahme ihrer Tätigkeit die Dauer des Erholungs
urlaubes so zu berechnen, als hätten sie 1978 im Betrieb ge
arbeitet. Dazu ist die bis einschließlich 1978 geleistete sowie 
besonders anzurechnende Dienstzeit zugrunde zu legen. In 
gleicher Weise ist bei einem Wechsel des Betriebes innerhalb 
der im § 9 genannten Frist zu verfahren, wenn im neuen Be
trieb bis 1978 Treueurlaub bzw. leistungsabhängiger Zusatz
urlaub gewährt wurde. Das gilt auch für Bürger, die vor 1979 
aus dem aktiven Wehrdienst auf Zeit entlassen wurden.

§9
Anrechnung der Dienstzeit

(1) Bürgern, die aktiven Wehrdienst auf Zeit geleistet haben, 
.ist die geleistete Dienstzeit auf die Betriehszugehörigkeit oder 
auf die Dauer der Tätigkeit in einem bestimmten Beruf, einer 
Funktion oder ähnlichem anzurechnen. Das gilt für die Ar
beitsrechtsverhältnisse oder Tätigkeiten, die innerhalb von 
2 Jahren nach der Entlassung' aus dem aktiven Wehrdienst 
fortgesetzt bzw. aufgenommen werden. Die Anrechnung der 
Dauer der Dienstzeit zieht alle materiellen und moralischen 
Vergünstigungen nach sich, die an die Dauer der Betriebs
zugehörigkeit, der Berufsausübung oder der Funktion usw. 
gebunden sind. Werden dabei Vergünstigungen gewährt, wie 
Steigerungssätze oder anderes, die sich nicht nur aus der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit usw. ergeben, gelten die be
treffenden Voraussetzungen durch die Ableistung des aktiven 
Wehrdienstes als erfüllt Das gilt für Dienstverhältnisse oder 
die Zugehörigkeit zu sozialistischen Genossenschaften ent
sprechend.

(2) Erfolgte bereits während des aktiven Wehrdienstes die 
Anerkennung und Würdigung der geleisteten Dienstzeit, be
steht kein nochmaliger Anspruch auf eine entsprechende 
Ehrung durch den Betrieb.

(3) Nehmen Bürger, die aktiven Wehrdienst auf Zeit gelei
stet haben, innerhalb von 2 Jahren nach der Entlassung aus 
dem aktiven Wehrdienst ein Studium auf, gilt Abs. 1 für die 
Zeit nach dem Studium entsprechend.

(4) Wurde Bürgern, die aktiven Wehrdienst auf Zeit geleistet 
haben, eine besonders anzurechnende Dienstzeit bescheinigt, 
ist diese Zeit in voller Höhe zu berücksichtigen.

(5) Für Bürger, die mindestens 5 Jahre als Unteroffizier oder 
Offizier, auf Zeit aktiven Wehrdienst geleistet haben, erfolgt 
die Anrechnung der geleisteten Dienstzeit nach § 18.

§10
Eingliederung in den Arbeitsprozeß

(1) Die Soldaten und Unteroffiziere auf Zeit, die aus dem 
aktiven Wehrdienst entlassen werden und die vor ihrer Ein

berufung in keinem Arbeitsrechtsverhältnis standen, nicht 
Mitglied einer sozialistischen Genossenschaft waren oder die 
das Arbeitsrechtsverhältnis bzw. die Zugehörigkeit zu einer 
sozialistischen Genossenschaft während der Zeit des aktiven 
Wehrdienstes aufgelöst haben, sind durch die Räte der Kreise 
bzw. Stadtbezirke, Ämter für Arbeit, bei der Auswahl eines 
geeigneten Arbeitsplatzes zu beraten und zu unterstützen.

(2) Für Offiziere auf Zeit finden für die Eingliederung in den 
Arbeitsprozeß die Festlegungen des § 14 Absätze 1 und 2 ent
sprechende Anwendung.

(3) Die Beratung und die Unterstützung bei der Auswahl 
eines Arbeitsplatzes hat für Bürger, die aktiven Wehrdienst 
auf Zeit leisten bzw. geleistet haben, unter Würdigung ihrer 
längeren aktiven Dienstzeit, unter Berücksichtigung ihrer Er
fahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 
in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Erfordernissen 
und Möglichkeiten zu erfolgen.

(4) Mit Bürgern, die aktiven Wehrdienst auf Zeit leisten 
bzw. geleistet haben, ist durch die Betriebe bevorzugt ein Ar
beitsrechtsverhältnis zu begründen.

(5) Bei der Begründung eines Arbeitsrechtsverhältnisses ist 
von den Mindestforderungen für die vorgesehene Tätigkeit 
auszugehen. Die Betriebe sind verpflichtet, Maßnahmen einzu
leiten, damit sich die Bürger, die aktiven Wehrdienst auf Zeit 
geleistet haben, in kürzester Frist die erforderlichen Kennt
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Ausübung der 
Tätigkeit aneignen können.

(6) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten Soldaten, Unter
offizieren oder Offizieren auf Zeit ist vor ihrer Entlassung 
aus dem aktiven Wehrdienst die Möglichkeit zu geben, ein 
Arbeitsrechtsverhältnis zu begründen oder die notwendigen 
Maßnahmen zur Aufnahme in eine sozialistische Genossen
schaft einzuleiten.

(7) Die Betriebe haben mit den in den Absätzen 1 und 2 
Genannten auch dann ein Arbeitsrechtsverhältnis zu begrün
den, wenn vorübergehende ärztlich bescheinigte Arbeitsunfä-- 
higkeit besteht. Das gleiche gilt, wenn weibliche Bürger eine 
Freistellung nach § 246 des Arbeitsgesetzbuches in Anspruch 
nehmen.

§11
Vorrangige Zulassung zum Studium und Stipendien

(1) Die Universitäten, Hoch- und Fachschulen haben zu ge
währleisten, daß Bürger, die aktiven Wehrdienst auf Zeit lei
sten bzw. geleistet haben und nach der Entlassung aus dem 
aktiven Wehrdienst ein Studium aufnehmen wollen, bei der 
Erstbewerbung bevorzugt zum Studium zugelassen werden, 
sofern sie die erforderlichen Voraussetzungen besitzen.

(2) Studenten, die aktiven Wehrdienst auf Zeit geleistet ha
ben und die

a) mindestens 3 Jahre gedient haben oder
b) wegen Übernahme wichtiger staatlicher bzw. gesell

schaftlicher Aufgaben oder wegen struktureller Verände
rungen, zeitlicher oder dauernder Dienstuntauglichkeit 
bzw. wegen außergewöhnlich schwieriger persönlicher 
Verhältnisse aus dem aktiven Wehrdienst entlassen wur
den und mindestens 2 Jahre gedient haben oder

c) mit einer anerkannten Dienstbeschädigung aus dem 
aktiven Wehrdienst entlassen wurden,

erhalten nach den RechtsvorsehriftenS erhöhtes Grundstipen
dium von monatlich 300 M.

(3) Studenten, die aktiven Wehrdienst auf Zeit geleistet 
haben, erhalten zum erhöhten Grundstipendium

a) nach einer mindestens 4jährigen Dienstzeit 100 M mo
natlich

b) nach einer mindestens 5jährigen Dienstzeit 200 M mo
natlich.

(4) Die Gewährung des erhöhten Grundstipendiums an Stu-

3 Z. Z. gilt die Verordnung vom 11. Juni 1981 über die Gewährung 
von Stipendien an Direktstudenten der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen der Deutschen Demokratischen Bepublik - Stipendien
verordnung — (GBl. I Nr. 17 S. 229).


